VEREINBARUNG 

mit einer „Praxisvertretung“

A C H T U N G !

ALLGEMEINER HINWEIS

 für die

VERWENDUNG DER NACHFOLGENDEN MUSTER-VEREINBARUNG
Bei der nachfolgenden Vereinbarung handelt es sich um eine unverbindlichen MUSTER-Vereinbarung, der der Darstellung und Erläuterung vielfach anzutreffender Regelungen in Praxisverträgen dient.

Die MUSTER-Vereinbarung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt lediglich unver​bindliche Anhaltspunkte für eine mögliche Gestaltung. Die MUSTER-Vereinbarung muss deshalb individuell überprüft und den Praxisverhältnissen im Einzelfall angepasst werden. Sie ersetzt keinesfalls eine Beratung durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Für die Verwendung oder Nutzung der MUSTER-Vereinbarung haftet die jeweilige Anwenderin bzw. der jeweilige Anwender.

Das direkte Ausfüllen dieser MUSTER-Vereinbarung ist in diesem Dokument nicht möglich. Bitte kopieren Sie den Inhalt der gesamten MUSTER-Vereinbarung zum Bearbeiten in ein neues Dokument, das Sie dann nach Ihren Wünschen ge​stalten können. Sollten Sie die MUSTER-Vereinbarung direkt per Hand oder Schreibmaschine ausfüllen wollen, ist ein Ausdrucken dieses Dokumentes selbstverständlich auch möglich.

Vereinbarung 
mit einer
Praxisvertretung

Zwischen

Frau Zahnärztin/

Herrn Zahnarzt ……………………………………………………………………………..……...…..

                                   - im folgenden Praxisinhaberin/ Praxisinhaber genannt -

Straße ………………………..………….…………………………………..……… Nr.: ………...….

PLZ/ Praxisort ………...…………………………………………………….……….……..………….

und

Frau/ Herrn ……………………………………………..…………………………………..………....

                                           - im folgenden Vertreterin/ Vertreter genannt -

Straße ………………………..………….…………………………………..……… Nr.: …………...

PLZ/ Wohnort ………...……..……………………………………………….……….……………….

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1

Beginn und  Dauer

(1)
Mit Wirkung vom ……………………… ist Frau/ Herr …………..………………………… als Vertreterin/ Vertreter in der Praxis von Frau/ Herrn ………………………..…….………  tätig.

Alternative zu Absatz 1:

(1) Mit Wirkung vom ……………………… übernimmt Frau/ Herr …………..…………………… für die Zeit  vom ……………………… bis ……………………… die Vertretung der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers Frau/ Herrn ………………………..…….………

(2) Die Vertreterin/ der Vertreter wird die Praxisinhaberin/ den Praxisin​haber in deren bzw. dessen Praxis als Zahnärztin/ Zahnarzt selbständig und in eigener Verantwortung vertreten.

(3) Die Vertreterin/ der Vertreter verpflichtet sich, für den Fall der rechtswidrigen und schuldhaften Nicht​aufnahme der Tätigkeit oder der vertragswidrigen Beendigung der Vertretung der Praxisinhaberin/ dem Praxisinhaber Schadensersatz zu leisten.

§ 2

Genehmigung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden Württemberg (KZV BW), Bezirksdirektion ……………….... hat die Tätigkeit der Vertreterin/ des Vertreters in der Praxis der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers genehmigt. Die Gültigkeit dieser Vereinbarung ist von dem Fortbe​stehen der Genehmigung der KZV abhängig.

§ 3

Pflichten der Vertreterin/ des Vertreters

(1)
Die Vertreterin/ der Vertreter ist verpflichtet, bei der Praxisführung die allge​meinen Weisungen der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers für die Durchführung der Vertretung während der deren/ dessen Abwesenheit zu beachten. Für die ordnungsgemäße Führung der Praxis sowie die sorgfältige Dokumentation und Aufzeichnung der von ihr/ ihm durchgeführten zahnärztlichen Behandlungen ist sie/ er selbst verantwortlich. Das gleiche gilt für die von ihr/ ihm durchgeführten zahnärztlichen Behandlungen. Insoweit ist die Vertreterin/ der Vertreter an Weisungen der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers nicht gebunden.

(2)
Im Übrigen ist die Vertreterin/ der Vertreter verpflichtet, im Zusammenhang mit der Behandlung sozialversicherter Patienten die vertragszahnärztlichen Pflichten zu beachten. Die Praxisinhaberin/ der Praxisinhaber weist insbesondere auf die Verpflichtung zur wirtschaftlichen Behandlung und die Vorschriften über die zweckmäßige, notwendige und wirtschaftliche Behandlungs- und Verordnungs​weise hin. Im Übrigen ist die Vertreterin/ der Vertreter verpflichtet, sich auch selbst über die vertragszahnärztlichen Pflichten zu informieren.

(3)
Die Sprechstundenzeiten und Praxiszeiten entsprechen denen der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers.

(4)
Die Vertreterin/ der Vertreter übernimmt die Verpflichtung der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers zur Teilnahme am allgemeinen Notfall- und Bereitschafts​dienst während der Zeit der Vertretung.

§ 4
Honorar

(1)
Die Vertreterin/ der Vertreter erhält ein Honorar von ………. % für die Dauer  …………………………. (dieser Vereinbarung /pro Praxistag/ pro Woche/ pro Monat) des  von ihr oder ihm erarbeiteten zahnärztlichen Honorars ohne Material- und Laborkosten. Die Vertreterin/ der Vertreter ist für die Abführung der Steuer selbst verantwortlich.

(2)
Im Falle der Erkrankung entfällt eine Vergütung der Vertreterin/ des Vertreters.

§ 5
Versicherungen

(1)
Die Vertreterin/ der Vertreter ist verpflichtet, selbst eine ausreichende Berufshaft​pflichtversicherung abzuschließen. Dies ist der Praxisinhaberin/ dem Praxisin​haber nachzuweisen.

(2)
Die Vertreterin/ der Vertreter verpflichtet sich, die Praxisinhaberin/ den Praxisinhaber von Schadensersatzansprüchen Dritter, die in Ausübung der Vertretungstätigkeit entstanden sind und für die eine Versicherung der Praxisinhaberin/ des Praxisinhabers nicht eintritt, freizustellen.

(3) Die Vertreterin/ der Vertreter wird darauf hingewiesen, dass sie/ er für eine Versicherung ihrer/ seiner Person gegen Krankheit und Unfall auch hinsichtlich der Berufskrankheiten selbst zu sorgen hat.

§ 6
Haftung

(1)
Sollten wegen eines Verstoßes der Vertreterin/ des Vertreters gegen die in dieser Vereinbarung niedergelegten Pflichten Schadens- oder Ersatzansprüche gegen die Praxisinhaberin/ den Praxisinhaber entstehen oder geltend gemacht werden, so hat die Vertreterin/ der Vertreter die Praxisinhaberin/ den Praxisinhaber hier​von freizustellen.
(2)
Die Vertreterin/ der Vertreter stellt die Praxisinhaberin/ den Praxisinhaber zudem frei von etwaigen Regressansprüchen seitens der Kassenzahnärztlichen Vereini​gung während der Vertretertätigkeit (Honorarabstriche, Arzneimittelregresse).

§ 7
Vorlage der Berechtigung zur Ausübung der Zahnheilkunde;

Erklärung der Vertreterin/ des Vertreters

(1) Die Vertreterin/ der Vertreter ist verpflichtet der Praxisinhaberin/ dem Praxisinhaber vor Beginn der Tätigkeit die Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes durch Vorlage der Appro​bationsurkunde oder der Erlaubnis zur selbständigen Ausübung des zahnärztlichen Berufes gemäß § 13 Zahnheilkundegesetz (ZHG) nachzuweisen. 

(2) Die Vertreterin/ der Vertreter erklärt bei Übernahme der Tätigkeit ausdrücklich, dass sie/ er weder trunk- noch rauschgiftsüchtig ist, noch innerhalb der letzten 5 Jahre war, noch inner​halb der letzten 5 Jahre sich insoweit einer Entziehungskur unterzogen hat. Die Ver​treterin/ der Vertreter versichert außerdem, dass keine sonstigen Hinderungsgründe der Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit entgegenstehen.

§ 8
Verschwiegenheitsverpflichtung

(1)
Die Vertreterin/ der Vertreter verpflichtet sich, über alle ihr/ ihm in der Praxis bekannt gewordenen Umstände, sei es die Behandlung selbst, seien es die persönlichen Umstände des Patienten und deren Erklärungen in der Praxis sowie Betriebs​geheimnisse, jederzeit absolutes Stillschweigen zu bewahren (§ 203 StGB).
(2)
Diese Verschwiegenheitsverpflichtung gilt auch gegenüber nahen Verwandten sowie nach Beendigung des Vertretungsverhältnisses.

(3)
Die Vertreterin/ der Vertreter darf keine Praxisunterlagen oder Abschriften aus der Praxis entfernen.

§ 9
Kündigung

(1)
Diese Vereinbarung kann beiderseits mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2)
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die Angabe von Gründen ist nicht erforderlich.

(3)
Die Vertretertätigkeit endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, in jedem Fall mit dem Ende der Genehmigung der Vertretertätigkeit durch die zuständige Kassenzahnärztliche Vereinigung.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Klauseln oder Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder infolge Änderung der Gesetzgebung oder durch höchstrichterlicher Rechtsprechung unwirksam werden oder weist diese Vereinbarung Lücken auf, gelten die übri​gen Bestimmungen weiter. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieser Vereinbarung geregelt worden wäre, wenn die Angelegenheit bedacht worden wäre.

………………………………, den …………………………

……………………………………………..
……………………………………………….. Unterschrift der Praxisinhaberin/

Unterschrift der Vertreterin/ des Vertreters 
          des Praxisinhabers


LZK BW 07/2002

Seite 6

LZK BW 07/2002

© LZK BW 11/2008
Sonstige Verträge – Vereinbarung Praxisvertretung

